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ZK Abschlußdes Katechumenats , Die Auffassung von der Taufe ,

Tauffeier verbundene Tausexamen . Wer diese Prüfung nicht be¬
stand , mußte den VorbereitunaSunterricht noch einmal mitmachen .
Es kam vor , daß sich der Katechumenat sogar auf die Dauer von
drei Vorbereitungskursen ausdehnte ' ) . Bei Beendigung der Vor¬
bereitungszeit wurde eine Schlußermahnung in Form einer Kate¬
chese an die Katechumenen gehalten °) . Acht Tage vor der Taufe
wurde sie angekündigt und die Gemeinde ermahnt , für die Täuf¬
linge zu beten °) .

2 . Der Vollzug der Taufe .

Wenn irgend etwas , so beweist die in den Hallischen Berichten
zutagetretende Auffassung von der Taufe die lutherische Art dieser
pietistischen Mission . Wir hörten schon , daß Luthers Katechismen
im Mittelpunkt des Katechumenen - UnterrichtS standen . Den in
ihnen vorgetragenen Lehranschauungen entspricht das , was gelegent¬
lich über das Sakrament der Taufe ausgesagt wird . Die
Taufe versetzt in die Gemeinschaft Gottes und seiner christlichen
Kirche ^) . Sie ist heiliges Bundeszeichen und Bundesmittel ") . Mit
Gottes Wort verbunden wirkt sie Vergebung der Sünden ") und
wird zum Unterpfand der Seligkeit . Man nennt sie das Bad der
Wiedergeburt und Erneuerung des heiligen Geistes )̂ . Wer die
Taufe nicht empfängt , verfällt der Macht des Teufels °) . Wer sie
im Glauben annimmt , wird durch sie zu täglicher Buße gereizt .

Auf die Erweckung der Buße war ja die Tätigkeit der
Missionare vor allem eingestellt . Und zwar sollte der „ Kampf der
Buße " schon vor der Taufe einsetzen . Jede Ansprache an die
Heiden und jede Katechisation mit den Katechumenen hatte dies
Ziel . Hier zeigte sich der pietistische Charakter der Hallenser
deutlich . So fragte man z . B . 1732 eine Katechumenin , wie sie
in den Besitz und Genuß der von Christus erworbenen Heilsgüter
gelangen wollte . Sie antwortete , sie wolle Jesus darum wie ein
Bettler anflehen . Die nächste Frage lautete bezeichnenderweise :
„ Was muß sich aber hiebcy in eurem Hertzen befinden ? " Antwort :

' ) H , B ,, 8l . Cont ., S . 1312 ( 1754 ) .
- ) H , B ., 72 . Cont ,, S . 1954 ( 1749 ) .
-) H . B ,, 6 . Cont . , S , 235 ( 1707 ) .
' ) H . B ., 75 . Cont ., S . 379 ( 1751 ) .
°) H . B ., 70 , Cont . S . 1624 ( 1748 ) .
«) H . B ., 6 , Cont ., S , 234 ; 59 . Cont ., S . 1619 ( 1743 ) .
' ) H , B ,, 74 , Cont ., S , 198 ( 1750 ) .
' ) H , B ,, 55 , Cont ., S , 1223 ( 1742 ) ,
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„ Eine wahre Buße . " Es folgte dann eine längere Auseinander -
setzung über das Wesen der Buße ' ) . Die Taufe wird gar nicht
erwähnt .

Man könnte zweifeln , ob sich in diesem Gespräch nicht eine
Unterschätzung der Taufe und eine Neigung zum Methodismus
geltend mache . Indessen mit der Forderung der Erweckung des
Glaubens vor der Erteilung der Taufe entfernte man sich nicht
von der lutherischen Lehre ") . Erwachsenentaufe erfordert das
Vorhandensein des Glaubens . Trotz des starken Gewichts , das
man auf die Bußerweckung legte , behielt die Taufe ihre grund¬
legende Bedeutung in der dänisch - hallischen Mission . Von schwär¬
merischen Neigungen kann keine Rede sein . Niemals gab man den
objektiven , sakramentalen Charakter der Taufe preis . Man er¬
kannte daher auch die von anderen Konfessionen vollzogenen Taufen
an , wenn sie nach der biblischen Weisung vollzogen waren ") .

Das Eindringen subjektiver Auffassungen zu verhindern und dem
MissionSwerk ein kirchliches Gepräge zu geben , dazu hat insbesondere
das dänische Kirchenritnal beigetragen . Auf dieses Ritual hatten
sich die Missionare bei ihrer Ordination in Kopenhagen eidlich
verbinden müssen ^) . „ Wir richten uns im eußerlichen nach der
Ordnung der dänischen Kirche , damit niemand Gelegenheit habe
uns zu lästern und zu beschuldigen, als wollten wir etwas nach
unserem eigenen Gutdüncken einrichten . . . . " schrieb Ziegenbalg
1709 aus Trankebar ") . In demselben Brief bestätigte er , daß die
Taufhandlungen nach dem dänischen Ritual vollzogen würden .
Diese Agende wurde später auszugsweise übersetzt . 1710 wird
unter den in Gebrauch genommenen und übersetzten Abschnitten
des Rituals der TaufaktuS der kleinen Kinder und Erwachsenen
genannt ") . 1781 erschien eine eigene Missionsagende im Druck ,
das sogenannte Rituale 1ranKg ,wbsrieum . Es enthielt nach Germann
agendarische Vorlagen , u . a . für Kindertaufe , Nottaufe , Bestätigung

>) H . B ,, 3S , Cont ., S . 1183 .
°) Matthias Hafenreffer , loei tbeoloZivi , Lübeck 1621 , S . 504f . : , 8i

<iuis vsrbo sit reAensrs ,tu8 , ^ .viie baMsmo ^ uocius oxus ks-bet ; äieins
illi xotest ds-xtiswus lavaeruiu rsAevsrÄtionis ? Iltrumyus , st vre -
äslltss daxti2kri äebsiit , visi llseessitatis easu exoluä' s.otur . M oum bapti -
? s,vtur , bg,Msmus illis vers est lav ^ erulo rsAsusrÄtioviL , tum yuoä rsAeuvrs -
tiovsm ex vsrbo , miriüeo auZraento eumuls -t : tum quoä saeramsutÄliL aotio
üäei rsKener ^ tioilsiii aä esrtituäinsiQ obsigNÄt ^

°) Siehe das über Wiedertaufe Gesagte , oben S , 30 .
4) H . B . , 6 . Cont . , S . 234 . °) H . B ,, 3 . Cont ., S . 140 .
«) Germann , Z . u . P ., S . 312 .
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der Nottaufe , Erwachsenentaufe usw . nach dem dänischen Kirchen¬
ritual . Gemeint ist damit : vamismarks oss NoZ-is Xirks - Ritual ,
Kjöbenhavn 1685 ' ) .

Der Gang der Taufhandlung bei der Erwachseuentaufe
hatte danach folgende Anordnung : Nach vorausgegangenem gründ¬
lichen Unterricht in Katechismus und Glaubenslehre findet eine
Prüfung durch den Superintendenten in Gegenwart einiger Pfarrer
statt ' ) . Am Tauftage selber hält der Pfarrer während des Gottes¬
dienstes eine Predigt über die Bedeutung der Taufe und Ähnliches ( a ) .
Danach fragt er den Täufling vor Gottes Angesicht , ob er bei
dem Bekenntnis bleiben wolle , das er gelernt habe und daran
halten bis zum Tode , ob er auch bereit sei , abzusagen , abzuschwören,
und auf ewige Zeit zu verwerfen den X , X . Unglauben , in dem er
früher gestanden sei ( b ) . Danach erfolgt ein Katechismusverhör ( e ) .
Der Pfarrer wendet sich hierauf mit der Erklärung an die Gemeinde ,
der Täufling begehre nach Ablegung seines Unglaubens die Tause
und wolle sich auf die reine und wahre Lehre verbinden °) ( ä ) . Es
folgt ein Gebet ( s ) und darauf die Taufe in derselben Weise wie
bei den ungetansten Kindern mit ^ drsnuntiatio und ^ xostolionm ^) ( t ) ,
aber ohne Exorcismus . Die Feier schließt wiederum mit Gebet ( x ) .

Vergleichen wir damit , was Ziegenbalg über seine erste Taufe
berichtet . 1707 wird gemeldet , daß die erste Tamulentaufe voll¬
zogen sei . Nach öffentlich stattgehabtem Examen war der Gang
der Handlung folgender : Nach Gesang und Gebet ein Sermon
über die Taufe und ihre Bedeutung und eine ^ xMeatio auf die
Täuflinge ( a ) . Danach sagten die Täuflinge vor der Gemeinde
die 5 Hauptstücke auf und wurden in Glaubens - und KatechiSmuS-
fragen examiniert ( o ) . Danach folgte Taufversprechen und eine
Rede an die Taufzeugen und Angehörigen ( ä ) , ein Gebet ( s ) , und
die Tanfe mit ^ drsmintiatio )̂ und ^ postolienm ( k) , wobei die Täuf -

' ) Siehe auch R . E , 4 , S , 422 f ,
°) Findet vor dem Tauftage statt .
' ) Bon der „reinen Lehre " ist in den H . B . häufig die Rede , z . B .

87 . Cont ., S . 374 .
Form der ^ drenuntiatio im dän . Ritual : l?orss>Zsr «Zu vMvelsn ?

ŝg» » IIs bans KeroillZer ? ^ s,, alt bans Vassen ? ^ g,, (Mit . v .
P . Otzen - Kopenhagen ) .

°) 1733 erweiterte man in einem besonderen Falle die agendarische
Entsagungsformel: Entsagest du dem Teufel usw ., um den Zusatz : „ Ent¬
sagest du insonderheit dem Teufel Jrrisen und dessen Weibe Zrrisi , welchen
deine Groß - Eltern vormals gedient haben ," Man kehrte damit ungewollt
zu einer bereits zu Karls d . Gr . Zeit in der Sachsenmissiongebräuchlichen
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linge mit den Zeugen an den Taufstein herantraten ' ) ; die Tauf¬
fragen beantworteten die Erwachsenen selbst . Den Schluß machte
Vermahnung und Gebet <x ) .

Dieser Bericht enthält demnach alles , was die kirchliche Agende
vorschrieb . „ Nach solcher Weiß ist nachhero allezeit so wol in
Malabarischer , als Portugisischer Sprache , der Tauf - ActuS bey
denen Erwachsenen gehalten , nur daß man das Examen auch oftmals
nach der Ordnung des HeylS angestellet °) . " Bei der Kindertaufe
fiel selbstverständlich das Examen fort . Für die Unmündigen traten
die Paten ein . Daß der ExorzismuS nicht eingeführt wurde , findet
seine Begründung in der Tatsache , daß die dänische Vorlage für
die Erwachsenentaufe ihn nicht enthielt °) .

Sowohl die Kinder « wie die Erwachsenentaufe fand stets vor
Zeugen statt . Das heimliche Taufen lehnten die dänisch - hallischen
Missionare im bewußten Gegensatz zu der römischen Praxis ab ") .
Die ersten Zeugen waren Europäer . Nachher erbaten sich die
Katechumenen ihre Zeugen selber °) . Das Gegebene war die Taufe
in der Kirche vor Zeugen und Gemeinde . Kranke empfingen die
Taufe im Beisein anderer Christen im Hause ") . Ebenso hielt man
es mit der Nottaufe . Mit ihrer Erteilung war man sehr vor -

Form zurück über die Hauck (KirchengeschichteDeutschland II , S . 403 ) sagt :
„ Wie fest mußte die Existenz der Volksgötter in der allgemeinenÜberzeugung
stehen , wenn man von denen , die zur Taufe kamen , forderte , daß sie nament¬
lich verleugneten ." Die erweiterte Form der Entsagung ist im Hinblick auf
ähnliche Ergebnisseder afrikan . Taufpraxis der Leipziger Mission und auf
die Taufpraxis der Neuendetlelsauer interessant . In allen Fällen erwuchs
diese Erweiterung wie zur Zeit der Sachsenmission aus den Verhältnissen
ohne bewußte Anlehnung an anderswo Übliches ( siehe später ) .

-) H , B ., 3 . Cont ., S , 140 .
-) H , B ., 6 . Cont ., S . 234 ; s , a , Magazin für die neueste Geschichte der

Ev , Miss , und Bib . Ges ., 1884 , 3 , S , 141 .
°) R . E „ 4 , S . 423 ; in Dänemark kam der ExorzismuS bei der Kinder¬

taufe erst 1783 ab .
«) Nach den H . B ., 28 . Cont , S . 306 ( 1723 ) Anm . : „ es ist unter den

Römischen Katecheten und Gemeinen im Lande sehr gewöhnlich , daß sie
bey Gelegenheit einer Krankheit , die öfters nicht von Gefahr ist , so wol
alten als insonderheit Kindern , die Taufe geben . . . . Ein gewisser Mann ,
der unter ihnen sonst Katechetendienste verrichtet hat , erzehlte uns , daß , wenn
sie zur ordentlichen Taufe keine Gelegenheit sähen , sie mit einem feuchten
Lappen , den sie auf solchen Fall in ihrem Kleide eingewickelt trügen , dem
krancken Kinde heimlich , daß es die Eltern nicht merckten , über den Kopf
wischten , und dabey die Taufformel sachte hersagten . . . "

b) H , V ., 68 . Cont ., S . 1300 ( 1747 ) .
«) H . B ., 63 . Cont ., S . 446 f. ( 174S ) .
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sichtig . Seit 1729 fand die Bestätigung von Nottaufen in der
Kirche nach dem dänischen Ritual statt . Als man z . B . eine Taufe
im Missionshause vollziehen mußte , um feindlichen Anschlägen der
Heiden zu entgehen , sorgte man dafür , daß diese Taufe vor Zeugen
stattfandGerne sah man es , daß Heiden dem Vollzug der Taufe
beiwohnten °) . Denn in betreff der Taufhandlung herrschten bei den
Heiden z . T . auf Verleumdung , z . T . auf Unkenntnis beruhende
verkehrte Vorstellungen . Sie galt eS zu zerstreuen °) . Aus diesem
Grunde kam man gelegentlich der Bitte nach , die Taufe eines
Kindes anstatt in der Kirche im elterlichen Hause vor den heid¬
nischen Verwandten zu vollziehen *) .

Die Taufe wurde in der Regel von Ordinierten vollzogen .
Nur im Falle der Not durften reifere Christen , vor allem Land¬
katecheten , sie vollziehen °) .

Die ersten Taufen waren Erwachsenentaufen . Aber bald
kam es auch zu Kindertaufen . Die Praxis war die , daß man
Heidenkinder nur dann der Kindertaufe unterzog , wenn die nach -
herige christliche Erziehung gewährleistet war . Wurden heidnische
Eltern getauft , so Pflegte man ihre Säuglinge nach dem Kinder -
taufritus mitzutaufen . Wenn nur die Mutter getauft wurde , so
taufte man auch in diesem Falle das Kind mit , ließ sich aber vor¬
her die Versicherung geben , daß der Vater mit der Taufe einver -

l ) H . B , 28 . Cont ., S , 308 ! S1 . Cont ,, S . 405 ( 1740 ) .
-) H . B ,, 27 . Cont ., S . 224 ( 1728 ) ; Fenger , S , 133 .
' ) H , B „ SS . Cont ., S , 7 ( 1727 ) : „Es geht unter ihnen die Rede , als

steckten wir den getauften Kindern Rindfleisch in den Mund und gäben
ihnen Branntwein zu trinken , und das Tauf - Wasser ließen wir aus Europa
dazu bringen . . . " ; H . B ,, 47 . Cont ., S . 1380f . ( 1738 ) . Ein heidn . Weib
sagte : . Sie bespeyen einen ja mit Kuhfleischbrühe , " Die H . B . bemeiken
dazu in einer Anm ,, daß die römische Praxis zu dieser AnschauungAnlaß
gäbe : „ die , wie bekannt , bey der Taufe auch den ritum sslioae haben .
Aber die Jesuiten im Lande lassen um des Ärgernisses willen , da die In¬
dianer vor dem Speichel einen so großen Abscheu haben , denselben bey der
Taufe weg ; worauf in dem veersto des berühmten Tournons , so er den
8 . August 1704 zu P , gestellet , folgende Worte zielen : Oistriote xraeeipimus,
ne in Ks,vt,i2g,riäis r^ m pusris , yuai» s,<ZuItis , euiusgue sexus & couäitiovis
omittantur ss,el'Äinei>tÄlig,, et onmis, xs,Iaiia » ädivsaiitur ; & siAv ^ nter sa -
lioa , Ski 6 insukilatio , «zuas ex g-xostolios, traäitioiiö Latooliea eeelesis, re -
cexit ," Niekamp II , S . 363 ( 1752 ) , vgl . Mirbt , Quellen , 4 . Aufl . . S , 393 , 37ff .
Ein Heide konnte sich zur Taufe nicht entschließen , weil er gehört hatte , die
Missionare gäben den Täuflingen Wasser zu trinken , in das das Fell einer
getöteten Kuh eingetaucht wäre .

H , B , 25 . Cont ., S . 7 ( 1727 ) .
°) Niekamp I , S . 497 ( 1736 ) ; H . B ,, 93 . Cont ., S . 977 ( 1760 ) .
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standen sei ' ) . Nur ausnahmsweise nahm man Kindertaufen vor ,
eh : die Eltern des Kindes zur evangelisch - lutherischen Kirche über¬
getreten waren °) . Das Prinzip wurde aufrecht erhalten .

Für die Kindertaufe kamen nur diejenigen Kinder in Betracht ,
die noch nicht fähig waren , die christliche Lehre zu fassen und sich
noch im Stadium eigentlicher Unmündigkeit befanden . Eine be¬
stimmte Altersgrenze hierfür konnte ich nach den Hallischen Berichten
nicht feststellen . Doch ist soviel sicher , daß man mit der Erwachsenen¬
taufe sehr weit herunterging . Nach den Hallischen Berichten 3 . Con .
S . 140 ( 1709 ) wurden zwei Knaben , von denen der eine 6 Jahre
alt war° ) nach dem Formular der Erwachsenentaufe examiniert
und getauft ^) . Der fehlende Schulzwang und die zu Ziegenbalgs
Zeiten noch nicht eingeführte Konfirmation machten diese Praxis
begreiflich .

Als eine Besonderheit ist hervorzuheben , daß neben dem Tauf¬
gelübde ein Taufversprechen abgelegt wurde . 1738 gaben
die Täuflinge nach der Taufe dem Geistlichen und den Tauf¬
zeugen die Hand und verstärkten das eben abgelegte Taufgelübde
durch ein nochmaliges Versprechen, „ ein wahrer Christ seyn und
bleiben zu wollen " . In den Berichten der späteren Zeit erscheint
gelegentlich das Taufgelübde geradezu als ein Eid ^) . Vielleicht ist
dieser Auffassung durch den Wortlaut des Taufformulars Vorschub
geleistet °) .

Auch diese Entwicklung zeigt , wie sehr das ganze Missions¬
werk auf Einzelbekehrung angelegt war . Bisweilen sprachen es
die Missionare auch aus , daß sie Wohl größere Mengen hätten
taufen können , wenn sie es lediglich darauf absähen , „ viele unge¬
brochene Hertzen . . . zur sichtbaren Kirche ohne Unterschied zu
bringen " ' ) . Eigentliche Massentaufen kamen daher nicht vor .
Auch bei größeren Taufhandlungen wurde die persönliche Entschei -

' ) H . B ,, 75 . Cont ., S . 344 ( 17S1 ) .
H , B ., 28 . Cont ., S . 350 ( 1729 ) ; H . B ,, SS . Cont ., S . 1303 ( 1742 ) .

°) 1768 wird von einem ungefähr 7 jährigen Kinde gesagt , daß es
nicht nur die Hauptstücke des Katechismus gelernt , sondern auch sonst ziemlich
gute Erkenntnis aufgewiesen habe (Neue Gesch . usw . I , S . 37 ) .

' ) H . B , 43 . Cont ., S . 1438 ( l738 ) .
°) H B ., 89 . Cont ., S . 534 >17ö3 ) : „Sie haben übrigens sämtlich ihrem

Bundes - Gott sich an Eides statt in der heiligen Taufe zur unverbrüchlichen
Treue verpflichtet . .

°) „ s,k8>As , korswore tll sniZ tiä korkssts « abzusagen , abzuschwören
und auf ewige Zeit zu verwerfen .

?) H , B ., 13 . Tont ., S . 7 ( 1712 — 1716 ) .
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dung des einzelnen angerufen und durch Prüfung und Gelübde
festgestellt .

Die Wahl des Tauftages richtete sich nach der Beendigung
der Unterweisung . Häufig wurden Tauffeiern am Sonntag , mehr¬
fach am Freitag vorgenommen . Christliche Festtage , vor allem
Weihnachten , Epiphanias , Ostern und Pfingsten wählte man gern ' ) .

Die Täuflinge knieten vor dem Altar im Kreise der Gemeinde ,
angetan mit roten und weißen Festgewändern )̂ . Die Tause wurde
am Taufstein als Aspersionstaufe vollzogen.

Schon Ziegenbalg gab den Täuflingen gelegentlich neue Namen ,
vornehmlich biblische °) . Um der Kaste willen mußte man indessen
häufig die alten Namen beibehalten oder solche bilden , die den
alten sehr ähnlich waren ^) . Beispiele solcher Namen bieten die
Hallischen Berichte übergenug . Z . B . Tawasai ( Bußfertige ) , Dewa -
rayen ( Gott ist König ) , Swaminesen ( Gottlieb ) , Cannac ' i ( Spiegel ) ,
Carei öri ( Werd selig ) , Porumei ( Patientia ) usw . °) . Sie ver¬
banden christlichen Charakter mit Volkstümlichkeit und waren Denk¬
mäler der beginnenden Christianisierung . Ein in Leipzig ( T . A .)
aufbehaltener Brief des Prof . Bayer - PeterSburg vom 2 . Oktober
1732 an die Missionare bestätigt die eben beschriebene Praxis ") .
Bei Niekamp I , S . 502 lesen wir unter den Berichten über das

H . B ., 25 . Cont ., S , 74 ( 1727 ) : 43 . Cont ., S . 857 ( 1738 ) ; 61 . Cont . ,
S . 138 ( 1744 ) : 66 . Cont ., S . 1059 ( 1746 ) : 85 . Cont ., S . 19 ( 1756 ) usw .

°) H . B ., 3 . Cont ,, S . 140 ( 1709 ) .
-) H . B ., 3 . Cont ., S . 140 , David und Salomo .

Niekamp I , S . 502 : Plitt - Hardeland I , S . 115 .
°) H . B ,, 42 . Cont ., S . 748 f. ( 1735 ) : 56 . Cont ., S . 1271 ( 1742 ) ; 108 .

Cont ., S . 1680 ( 1767 ) : Neuere Gesch . usw ,, 25 . Stück , S . 16 ( 1780 ) usw .
°) Theophilus Sigefridus Bayer , Nsmbrs äs I 'H.os,ä' 6mis Impörials

äes Leieness st ? rokösssur äes ^ .utiiMtös , Petersburg . Antwort auf ein
Schreiben der Missionare vom 15 . Oktober 1730 . Hierin empfiehlt B , wider
die Angriffe der Papisten ? atres eeolssig ,s zu studieren , desgl . voneilium
LriSentinnm , widerlegt von Chemnitz , ferner ein Werk von Bingham. Als
Anmerkung dazu : „Bingham hat , so viel ich mich entsinne , nicht angemerkt ,
wenn es unter den Christen aufgekommen , daß in der Taufe die Heydnische
Nahmen , auch solche , welche nichts Arges bedeutet , geändert . Die Apostel
und ersten Christen ließen ihren Neophytis ihre heidnische Nahmen , auch
solche , welche etwas Abgöttisches hatten , . . . viovxsws , Iz ^ kiens , ? ortu -
ng.tuL , Vpg,xIiroiZitks , Sie hielten davon so als Paullus von dem Götzen¬
opfer . Euagrius merket an , daß zu seinen Zeiten aufgekommen , die Heid¬
nischen Nahmen durch die Tauffe gantz aufzuheben und neue zu geben .
Euer Hochwohl Ehr Praxis in diesem Falle ist mir bekannt aus den Nach¬
richten und ist höchst weißlich , dabei sie sich nicht irre machen lassen dürffen .
Der Nahme heiliget nicht , sondern wird geheiliget . "
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Jahr 1736 : „ Den Getauften läßt man gern ihre Namen , wenn sie
anders keine schlimme Bedeutung haben , oder von einem Götzen
hergenommen sind . "

Neben den biblischen und heimatlichen Namen begegnen uns
in den Hallischen Berichten auch deutsche Vor - und Nachnamen ' ) .
In der späteren Zeit kam die Sitte auf , den Täuflingen Namen
nach Wohltätern der Mission zu geben . Dies Verfahren konnte
die Volkstümlichkeitdes Missionswerks in Indien nicht heben , zu¬
mal wenn gar Doppelnamen gewählt wurden . So heißt es 1760 ,
daß es den Tamulen sehr schwer würde , einen europäischen Namen
richtig auszusprechen ' ) . Wurden derartige Namen den Täuflingen
von den Missionaren auf Wunsch der Missionsfreunde gegeben , so
ließ man ein ander Mal die Täuflinge auch selber Namen wählen .
Gewöhnlich fiel dann die Wahl auf biblische Namen ") .

Ob die Taufnamen wirklich in das Volk eindrangen , läßt sich nicht
mehr feststellen . Von den indischen Namen dürfte es anzunehmen sein .

Über den weiteren Verlauf des Tauftages haben wir nur
spärliche Nachrichten . Es scheint , daß man gelegentlich an die
Neugetauften milde Gaben austeilte . Einmal ist auch die Rede
davon , daß sie „ Betel Areck " erhielten , und daß einer „ Gebackenes "
mitbrachte ^) .

3 . Die Zeit nach der Taufe .
Aus den Katechumenen waren Christen geworden . Es galt

nun , ihre ganze Lebenshaltung unter die christliche Beeinflussung
zu stellen . Daher ergab sich als erstes für die Verheirateten unter
den Getauften , daß ihre Ehe christlich sanktioniert wurde . Man
ging dabei von dem Standpunkt aus , daß eine — wenn auch mit
heidnischen Zeremonien — nach heidnischem Recht geschlossene Ehe
vor Gott rechtsgültig sei und enthielt sich daher einer nochmaligen
kirchlichen Eheschließung ( Trauung ) . Doch gab man der Aner¬
kennung vor der Gemeinde durch eine „ Confirmation" der be¬
stehenden Ehe Ausdruck . Diese Handlung schloß sich gewöhnlich
unmittelbar an die Tauffeier an . Sie bestand in einer Einsegnungs¬
zeremonie ( Gesang und Vermahnung ) vor der versammelten Gemeinde ^) .

' ) H . B ., 19 . Cont ., S , 354 ( 1725 ) , Rosa ; 33 . Cont ,, S . 937 ( 1731 ) ,
Christoph ; 64 . Cont ., S . 579 ( 1745 ), Arndt .

H . B ., 94 . Cont ., S . 1046 . Sofia Christians .
-) H . B ., 86 . Cont ., S . 182 ( 1756 ) ; 103 . Cont ., S . 1680 ( 1767 ) .
4) H . B ,, 86 . Cont ., S . 183 ( 1756 ) .
' ) Neuere Gesch . usw ., 8 . Stück , S . 1142 ( 1773 ) , u . a . O .
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